Tip des Monats 1/10
Südseite zum Norden
Ein Golfer hatte einen Golfurlaub gebucht und über den Reiseveranstalter im Hotel ein Zimmer mit Südseite reserviert. Tatsächlich wurde er im Hotel aber in einem Zimmer mit Nordseite untergebracht.
Da eine Unterbringung per Südseite wegen Ausbuchung des Hotels nicht möglich war, minderte der Golfer den Reisepreis. Hiergegen ging der Reiseveranstalter vor und verlangte volle Bezahlung.

Das Amtsgericht Köln gab dem Golfer Recht. Der Richter stellte sich auf den Standpunkt, dass durch die falsche Unterbringung ein Reisemangel vorliege. Dieser Reisemangel sei so gravierend, dass er den Golfer zu einer Reduzierung des Reisepreises berechtige.

Für die Zeit der Unterbringung in dem Nordzimmer billigte der Richter dem Golfer einen Minderungssatz von 30 % pro Tag zu.
(Amtsgericht Köln, Aktenzeichen 128 C 197/03)
